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Zusammenfassung 
 

Die deutsche Versicherungswirtschaft 

 

 begrüßt den Antrag der Fraktion der CDU/CSU „Elementarschadenversiche-

rung fit für die Zukunft machen“ vom 10. Oktober 2023 als konstruktiven Beitrag 

zur Diskussion um die Elementarschaden(pflicht)versicherung; 

 erkennt in diesem Antrag einen ernsthaften Versuch, die Komplexität des The-

mas zu erfassen und eine ganzheitliche Lösung anzustreben, die aus mehr als 

nur „Versicherungsschutz“ besteht; 

 warnt die Mitglieder des Deutschen Bundestages eindringlich vor dem mittel- 

bis langfristigen Folgen einer singulären Pflichtversicherungslösung, wie sie 

die Bundesländer fordern: explodierende und letztlich unbezahlbare Prämien 

für die Verbraucher sowie Versicherer, die sich infolge des Klimawandels Stück 

für Stück aus dem Markt der Naturgefahrenversicherung zurückzeichnen oder 

ihn gänzlich aufgeben werden; 

 mahnt noch einmal eindringlich die Notwendigkeit an, die Themen Prävention 

und Klimafolgenanpassung in einer Baurechtsnovelle und der Musterbauord-

nung aufzugreifen, damit „Allerweltsschäden“ – wie infolge Starkregen vollge-

laufene Keller – in Anzahl und Ausmaß deutlich reduziert werden; 

 spricht sich unmissverständlich für ein Bauverbot in gefährdeten Gebieten, ins-

besondere vorläufig gesicherten und amtlich festgesetzten Überschwem-

mungsgebieten gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz aus. 

 erinnert die Mitglieder des Deutschen Bundestages daran, dass die europäi-

sche1 und internationale2 Versicherungsaufsicht in Ihren aktuellen Papieren 

zur öffentlich-privaten Zusammenarbeit (z. B. in Form einer Stop-Loss-Rege-

lung) auffordert, um die Schutzlücke („Protection Gap“) bei Naturgefahren zu 

schließen; 

 fordert alle Beteiligten dazu auf, gemeinsam am Verhandlungstisch ein Ge-

samtkonzept zu entwickeln, damit Naturgefahrenversicherungsschutz auch in 

Zukunft verfügbar und bezahlbar bleibt. 

  

 
1 EIOPA Staff Paper on Policy options to reduce the climate insurance protection gap, 
https://www.eiopa.europa.eu/publications/staff-paper-policy-options-reduce-climate-insur-
ance-protection-gap_en  
2 2 IAIS The role of insurance supervisors in addressing natural catastrophe protection 
gaps, https://www.iaisweb.org/uploads/2023/04/IAIS-statement-on-natural-catastro-phe-
protection-gap-2023.pdf  

https://www.eiopa.europa.eu/publications/staff-paper-policy-options-reduce-climate-insurance-protection-gap_en
https://www.eiopa.europa.eu/publications/staff-paper-policy-options-reduce-climate-insurance-protection-gap_en
https://www.iaisweb.org/uploads/2023/04/IAIS-statement-on-natural-catastro-phe-protection-gap-2023.pdf
https://www.iaisweb.org/uploads/2023/04/IAIS-statement-on-natural-catastro-phe-protection-gap-2023.pdf
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1. Einleitung 
 

Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU „Elementarschadenversicherung fit für die 

Zukunft machen“, Drucksache 20/8732 vom 10. Oktober 2023 ist in der laufenden 

Debatte der erste ernsthafte Beitrag aus dem parlamentarischen Raum, die Kom-

plexität des Themas zu erfassen und eine ganzheitliche Lösung anzustreben, die 

aus mehr als nur „Pflichtversicherungsschutz“ besteht. 

 

Besonders positiv ist zu bewerten, dass der Antrag erstmals die unmittelbaren Zu-

sammenhänge zwischen Prävention und Klimafolgenanpassung einerseits und 

langfristig bezahlbarem und verfügbarem Versicherungsschutz andererseits her-

stellt und dies mit einem staatlichen Interventionspunkt für Größtschäden („Rück-

versicherung“ im weiteren Sinne) verknüpft. Zudem verweist er richtigerweise auf 

die Privatautonomie als Grundpfeiler des deutschen Zivilrechts und schließt sich 

dem Opt-Out-Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft grundsätzlich an. 

 

Vor diesem Hintergrund gilt: 

 

 Versicherung ist kein Substitut für Prävention. Eine (Pflicht)Versicherung ver-

hindert keinen einzigen Schaden. 

 Jedwede Versicherungslösung kann dauerhaft nur funktionieren, wenn die 

Schäden durch Präventionsmaßnahmen begrenzt werden. Andernfalls werden 

mit dem Fortschreiten des Klimawandels schon in wenigen Jahren die Versi-

cherungsprämien für Teile der Bevölkerung nicht mehr bezahlbar sein3. 

 

Würde als singuläre Maßnahme eine Pflichtversicherung umgesetzt, werden die 

Kosten des Klimawandels ungebremst in die Versicherungsprämien der Hausei-

gentümer und Hauseigentümerinnen transferiert. Versicherungsschutz würde im-

mer teurer werden – die Prämien für die Wohngebäudeversicherung könnten sich 

binnen 10 Jahren verdoppeln. 

 

Niemandem – weder Bund noch Ländern – kann daran gelegen sein, das haus-

haltsbezogene Problem im Katastrophenfall durch eine Spirale aus ungebremst 

steigenden Schäden und daraus folgenden Prämienerhöhungen im Gebäudebe-

reich zu ersetzen. 
  

 
3 Zu diesem Schluss kam bereits die britische Versicherungsaufsicht im Jahr 2022 nach 
Durchführung eines sogenannten „Klimastresstests“: https://greencentralban-
king.com/2022/06/13/climate-risks-uk-households-uninsurable-boe/  

https://greencentralban-king.com/2022/06/13/climate-risks-uk-households-uninsurable-boe/
https://greencentralban-king.com/2022/06/13/climate-risks-uk-households-uninsurable-boe/
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Aus diesem Grund haben wir in unseren Positionspapieren4 vom 27. Oktober 2021 

drei Elemente benannt, die für einen nachhaltigen Risikotransfer der Naturgefah-

renschäden in Deutschland notwendig sind: Prävention und Klimafolgenanpas-

sung, Versicherungsschutz und Vorsorge für den katastrophalen Kumulschaden-

fall (“stop-loss“). Die Kombination aller drei Elemente ist dabei conditio sine qua 

non für das Funktionieren der Versicherungskomponente. 

Teil unseres Gesamtpakets sind daher u.a. verbindliche Schutzmaßnahmen wie 

Bauverbote in gefährdeten Gebieten, eine Pflicht zu überschwemmungsresilienten 

Baustoffen und eine Klima-Gefährdungsbeurteilung bei Baugenehmigungen sowie 

ein Naturgefahrenportal nebst Naturgefahrenausweis, um die Gefährdung und 

Schadenanfälligkeit von Gebäuden transparent zu machen. Nur so bleibt Versi-

cherungsschutz auch morgen noch bezahlbar. 

 

Allerdings planen, bauen und sanieren wir in Deutschland unseren Gebäudebe-

stand auf Basis von Normen, denen der Schutz vor Klimafolgen weitgehend fremd 

ist. Der Wiederaufbau im Ahrtal ist ein Musterbeispiel hierfür. Gerade wenn es um 

die konkrete Gefährdung von Ortslagen und Siedlungsbereichen durch Naturge-

fahren geht, ist Transparenz vielerorts ein Fremdwort. Stattdessen wird über 

Grundstücksentwertung, begrenzte Flächenentwicklung und Kosten geklagt. So 

legen wir den Grundstein für künftige Extremwetterkatastrophen. 

 

An dieser Stelle sind die vor allem Bundesländer am Zug. Sie halten über die Lan-

desbauordnungen und die nachgelagerten Vorschriften den größten Hebel für na-

turgefahrenangepasstes Bauen in der Hand. Gleichwohl sehen wir hier keine Fort-

schritte. Stattdessen sollen per Elementarschadenpflichtversicherung die Kosten 

des Klimawandels aus den Landeshaushalten in die Versicherungsprämien der 

Bürgerinnen und Bürger transferiert werden. 

 

Dabei ignorieren die Länder offenbar, dass die Menschen unseres Landes zuvor-

derst sicher wohnen und leben wollen. Was nützte eine finanzielle Entschädigung 

per Pflichtversicherung, wenn zum wiederholten Mal das Haus oder die Wohnung 

„abgesoffen“ ist und persönliche Gegenstände unwiederbringlich verloren gegan-

gen sind? Wenn Leib und Leben bedroht waren und immer stärker durch den Kli-

mawandel bedroht sind? Nichts. Schutz von Leib, Leben und Eigentum der Bevöl-

kerung ist Kernaufgabe eines jeden Staates! 

 

Richtigerweise spricht der Antrag daher an, dass Deutschland praktisch als einzi-

ges Industrieland über kein klar kodifiziertes Staatshaftungsrecht verfügt, mithin 

dem indirekten Missbrauch von Ausnahmevorschriften in der Verwaltungspraxis 
 

4 Siehe hierzu auch im Detail unsere Positionspapiere unter https://www.gdv.de/gdv/the-
men/klima/diskussion-um-pflichtversicherung-gdv-wirbt-fuer-praevention-und-klima-fol-
genanpassung-116990  

https://www.gdv.de/gdv/the-men/klima/diskussion-um-pflichtversicherung-gdv-wirbt-fuer-praevention-und-klima-folgenanpassung-116990
https://www.gdv.de/gdv/the-men/klima/diskussion-um-pflichtversicherung-gdv-wirbt-fuer-praevention-und-klima-folgenanpassung-116990
https://www.gdv.de/gdv/the-men/klima/diskussion-um-pflichtversicherung-gdv-wirbt-fuer-praevention-und-klima-folgenanpassung-116990
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Tür und Tor geöffnet sind. Anders ist nicht zu erklären, dass bundesweit pro Jahr 

mehr als tausend Gebäude wider besseres Wissen neu in amtlich festgesetzten 

oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsflächen genehmigt und errichtet 

werden5. Hierdurch entstehen „Katastrophen in Wartestellung“, die die deutsche 

Versicherungswirtschaft perspektiv nicht bereit ist, mit Versicherungsschutz zu ho-

norieren. 

 

Auch sehen wir, dass in der aktuellen politischen Debatte um die Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum pauschal davon ausgegangen wird, dass sicheres und 

klimafolgenangepasstes Bauen die Baukosten verteuert. Weder können die deut-

schen Versicherer dies nachvollziehen, noch ist diese politische Aussage evidenz-

basiert. Vielmehr gilt: 

 

 Ein Haus, dass auf einem sicheren Grundstück und nicht in einer „preiswerten 

Hochwasserfläche“ errichtet wird, benötigt gerade keinen „Zusatzschutz“ ge-

gen Naturgefahren.  

 Wer billig baut, baut zweimal. Wer von Beginn an richtig baut, baut preiswert 

und sozial verträglich. 

 Entscheidend für die initialen Baukosten und die Folgekosten sind voraus-

schauende Flächenplanung, kluge Wahl passender Baustoffe und die Berück-

sichtigung von Wetterextremen. Beispielsweise kann man einen barrierefreien 

Zugang so bauen, dass Wasser und Rollstuhlfahrer gleichermaßen leicht ins 

Haus kommen – oder man plant von Beginn richtig. Dann bleibt das Wasser 

draußen. 

 

Anders ausgedrückt: Wir brauchen keine Plethora neuer Bauvorschriften, die „on 

top“ bestehender Regelungen kommen, sondern moderne klimafolgengerechte 

Bauvorschriften. Wer dies weiter ignoriert, lässt die Bevölkerung sehenden Auges 

in den Schaden laufen. 

 

Die deutschen Versicherer verfolgen diese Entwicklung mit großer Sorge. Eine un-

überlegte Pflichtversicherungslösung wird die Probleme für die Bevölkerung ze-

mentieren, nicht lösen. 

 

 

 

 

 

  
 

5 Siehe https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/neue-gdv-berechnun-gen-
zu-viele-neubauten-in-ueberschwemmungsgebieten--129294  

https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/neue-gdv-berechnun-gen-zu-viele-neubauten-in-ueberschwemmungsgebieten--129294
https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/neue-gdv-berechnun-gen-zu-viele-neubauten-in-ueberschwemmungsgebieten--129294
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2. Weitere Hinweise zu einzelnen Komponenten des Antrages 
 
2.1 Notwendigkeit von Prävention und Klimafolgenanapassung 

 

Auch wenn die Notwendigkeit von Prävention und Klimafolgenanpassung im An-

trag der Fraktion der CDU/CSU betont wird, sehen wir gleichwohl die Notwendig-

keit, dies auch in den konkreten bezifferten Anträgen zu verankern. Wir halten dies 

aus folgenden Erwägungen heraus für notwendig: 

 

Die Bundesländer sind – als Befürworter einer Pflichtlösung – bis heute eine Ant-

wort auf die Frage schuldig geblieben, wie ein Pflichtversicherungssystem mittel- 

und langfristig funktionsfähig und für die BürgerInnen bezahlbar bleiben soll. 

 

Falls die Bundesländer ferner annehmen sollten, dass die Prämien in der Wohn-

gebäudeversicherung nur geringfügigen Änderungen unterliegen werden, so geht 

dies vollständig an der Realität vorbei. Vielmehr haben die nachfolgende 5 Punkte 

entscheidenden Einfluss auf die mittel- und langfristige Prämienentwicklung: 

 

 

 Die Werteakkumulation in den Gebäuden nimmt beständig zu. Beispiels-

weise dürfte sich der Wert der Heizungsanlage in den nächsten Jahren auf-

grund der Austauschpflicht um den Faktor 3 bis 4 erhöhen. Wenn vorher eine 

Ölheizung für 10 TEUR verbaut war und nun eine Wärmepumpe für 40 TEUR 

den Dienst verrichtet, wird dies Beitragsanpassungen nach sich ziehen. 

 

 Die Inflation liegt weiter über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank 

mit 2 Prozent. Eine vollständige Normalisierung der Inflation ist nicht in Sicht. 

 

 Schon jetzt führt die weltweit steigende Schadenlast zu erheblich höheren Ei-

genkapital- und Rückversicherungskosten. Immer mehr Gefahren sollen 

versichert werden („Protection Gap“-Diskussion der EU), doch die Kapazitäten 

für die Naturgefahrenversicherung sind global begrenzt. Dies wird sich auch in 

den Prämien der Versicherten niederschlagen. Vor allem dann, wenn bei einer 

Pflicht auf einen Schlag für rund 8,5 Millionen Wohngebäudeverträge Elemen-

tar-Rückversicherungsschutz global eingekauft werden muss. 

 



0 7  S T E L L U N G N A HM E  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Die gegenwärtigen Klimaschutzmaßnahmen reichen gerade aus, um die glo-

bale Mitteltemperatur unter +3°C zu halten. Vom Pariser Klimaschutzabkom-

men und dem Ziel, die Erwärmung auf +1,5 °C zu begrenzen sind wir weit ent-

fernt. Vielmehr werden wir die +1,5°C schon in den 2020er Jahren erreichen 

und überschreiten. Die mit dem Klimawandel verbundene Entwicklung der 

Extremwetterereignisse wird sich unmittelbar in den Elementarversiche-

rungsprämien der Versicherten widerspiegeln. Große Naturkatastrophen wer-

den zu immer höheren und letztlich für die Mehrheit der Bevölkerung unbezahl-

baren Prämien führen, wenn es keine Stop-Loss-Regelung als öffentlich-pri-

vate Zusammenarbeit gibt. 

 

 Auch die Versicherungsaufsicht zeigt sich über diese Entwicklung besorgt. 

Schon jetzt sollen Klimaszenarien im Own Risk and Solvency Assessment 

(„ORSA-.Prozess“) gemäß §27 Versicherungsaufsichtsgesetz berücksichtigt 

und bewertet werden. Klimastresstests werden bereits durchgeführt – mit 

dramatischen Ergebnissen6. Eine vorausschauende Naturgefahrenkalkula-

tion, die die Schadenentwicklungen antizipiert muss, ist nur eine Frage der 

Zeit. 

 

Alle genannten Punkte sind gerade keine Frage der „verfassungsrechtlichen Zu-

lässigkeit“, sondern von Klimawandel, Prävention und Klimafolgenanpassung so-

wie des europäischen Versicherungs-Aufsichtsrechts und dessen Anforderungen 

an die Finanzmarktstabilität. 

 

D.h. es ist essentiell, dass vor dem Hintergrund des Klimawandels präventive Maß-

nahmen getroffen werden, damit Prämien sozioökonomisch bezahlbar und Natur-

gefahren versicherbar bleiben. 

 

Allerdings planen, bauen und sanieren wir in Deutschland unseren Gebäudebe-

stand auf Basis von Normen, denen der Schutz vor Klimafolgen weitgehend fremd 

ist. Der Wiederaufbau im Ahrtal ist ein Musterbeispiel hierfür. 

 

Gerade wenn es um die konkrete Gefährdung von Ortslagen und Siedlungsberei-

chen durch Naturgefahren geht, ist Transparenz vielerorts ein Fremdwort. Statt-

dessen wird über Grundstücksentwertung, begrenzte Flächenentwicklung und 

Kosten geklagt. Beispielsweise können wir aus unseren Daten sehen, dass jedes 

Jahr 1-2 Tausend neue Gebäude in amtlich festgesetzten bzw. vorläufig gesicher-

ten Überschwemmungsflächen gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz gebaut wer-

den. 
  

 
6https://greencentralbanking.com/2022/06/13/climate-risks-uk-households-uninsu-rable-
boe/  

https://greencentralbanking.com/2022/06/13/climate-risks-uk-households-uninsu-rable-boe/
https://greencentralbanking.com/2022/06/13/climate-risks-uk-households-uninsu-rable-boe/
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Das kann so nicht weitergehen. So legen wir den Grundstein für künftige Extrem-

wetterkatastrophen. Die deutschen Versicherer verfolgen diese Entwicklung mit 

großer Sorge. 

 

Daher möchten wir den Mitgliedern des Deutschen Bundestages unmissver-

ständlich darlegen, welche Konsequenzen das alleinige Festhalten an einer 

„Versicherungslösung“ haben wird, wie es die Bundesländer fordern: 

 

 Mit dem Fortschreiten des Klimawandels werden schon in wenigen Jahren die 

Versicherungsprämien für Teile der Bevölkerung die Grenze der Bezahlbarkeit 

erreicht haben. Wir gehen davon aus, dass sich die Prämien für die Wohnge-

bäudeversicherung binnen 10 Jahren verdoppeln könnten. 

 

 Erstversicherer werden in Zukunft ernsthaft abwägen, ob sie Naturgefahren 

noch versichern können. Erst werden einige wenige Versicherer mit kleinen 

Naturgefahren-Portfolios das Geschäft aufgeben, dann entsteht durch die Ku-

mulierung der Risiken auf immer weniger Versicherer ein selbstverstärkender 

Dominoeffekt. 

 

 Am Ende wird Naturgefahren-Versicherungsschutz nur noch sehr begrenzt 

und zu hohen Prämien und / oder Selbstbehalten verfügbar sein. Schäden blei-

ben großflächig unversichert und müssen über die Daseinsvorsorge mitigiert 

werden. 

 

Dies ist kein Phantasieszenario. In anderen Teilen des Globus ist dies bereits Re-

alität. Privatwirtschaftliche Sturmversicherung wird in Florida praktisch nicht mehr 

angeboten, Wohngebäude in Kalifornien sind gegen Feuergefahren nicht mehr 

versicherbar, in Australien steht die Wohngebäudeversicherung „auf der Kippe“7. 

Das sind Warnzeichen, die auch die deutsche Politik ernst nehmen sollte. 

 

Denn Versicherung ist kein Substitut für Prävention. Eine alleinige Versicherungs-

lösung verhindert keinen einzigen Schaden. Im Baurecht müssen daher Präven-

tion und Klimafolgenanpassung hier und jetzt verankert werden.  

 

Vor diesem Hintergrund möchten wir anmerken, dass der früher bei der Gefahr 

„Feuer“ existierende baurechtliche Regelkreis zwischen Gesetzgeber und Versi-

cherungswirtschaft in vielen Staaten nicht mehr erkennbar ist. Deutschland gehört 

zu diesem Kreis. 
  

 
7https://insuranceasia.com/insurance/in-focus/nat-cat-makes-home-insurance-unaf-
fordable-in-australia  

https://insuranceasia.com/insurance/in-focus/nat-cat-makes-home-insurance-unaf-fordable-in-australia
https://insuranceasia.com/insurance/in-focus/nat-cat-makes-home-insurance-unaf-fordable-in-australia
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So hat der Normgeber noch vor wenigen Jahrzehnten rasch und konsequent rea-

giert, wenn die Versicherungswirtschaft festgestellt hat, dass Gefahren „aus dem 

Ruder laufen“. Sprinkleranlage, Fluchttreppen und moderne elektrische Installati-

onen nebst Sicherungsautomaten sind hierfür sichtbare Zeichen, um bei einem 

Feuer Menschenleben zu retten und Sachwerte zu schützen Doch schon beim 

Thema Einbruchsschutz war und ist der Weg steinig, obwohl die psychischen Be-

lastungen für die Betroffenen enorm sind. 

 

Heute wird Versicherern gerne unterstellt, einzig und allein das betriebswirtschaft-

liche Ergebnis optimieren zu wollen, wenn auf steigende Schäden hingewiesen 

wird. Warnungen der Versicherer werden sogar als „lobbyistische Nebelkerze“ ab-

getan. Dies geht vollkommen an der Sache vorbei. Zudem verstellt eine solche 

Argumentation regelmäßig den Blick für negative Entwicklungen, auf die der Staat 

reagieren muss, bevor diese zum volkswirtschaftlichen Problem werden. Dies gilt 

umso mehr, als nicht nur die Versicherer global vor negativen Entwicklungen bei 

den Naturgefahren warnen und Maßnahmen einfordern. 

 

Insgesamt bleibt die Lage im Bereich „Prävention und Klimafolgenanpassung“ un-

befriedigend. 

 
2.2 Staatliche Intervention im Größtschadenfall 

 

Wie bereits ausgeführt, begrüßen wir es, dass der Antrag der Fraktion der 

CDU/CSU für den Größtschadenfall einen staatlichen Interventionspunkt („Rück-

versicherung“ im weiteren Sinne) ins Auge fasst. Hierzu sei von Seiten der deut-

schen Versicherungswirtschaft klarstellend ausgeführt: 

 

Privatwirtschaftliche Rückversicherungskapazitäten für den Bereich der Naturge-

fahrenversicherung waren und sind in Deutschland verfügbar. Wir sehen auch 

nicht, dass sich die grundsätzlichen Verfügbarkeiten mittelfristig ändern werden.  

Gleichwohl gilt: 

 

 Niemand kann sicher voraussagen, wie sich die Schäden durch Naturgefahren 

über die nächsten Jahrzehnte in Intensität, Frequenz und räumlicher Verteilung 

entwickeln werden. Selbst die Erreichung des 2°C Ziels ist höchst ungewiss. 

 Einflüsse des Klimawandels und das Auftreten möglicher unumkehrbarer Kli-

mafolgen (Kippelemente, wie z. B. Stillstand des Golfstroms) sind nicht voll-

ständig erforscht bzw. quantifizierbar. 

 Schwierige Risikolagen werden auf viele Jahre hinaus nicht wesentlich in ihrem 

Schadenrisiko gesenkt werden können – und dies bei steigender Versiche-

rungsdichte. 
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Diese Faktoren zusammen stellen eine erhebliche Unbekannte dar. Bei einem 

Größtschaden weit jenseits des Ereignisses des Jahres 2021 (“Bernd“) würden 

diese unter der derzeitigen Marktstruktur ungehindert auf die privaten Hauseigen-

tümer durchschlagen. 

 

Vor diesem Hintergrund sprechen sich die Versicherer im Sinne des Gesamtkon-

zeptes für ein Instrument aus, mit dem der Staat bei einem katastrophalen Kumul-

schadenfall unterstützend tätig wird und die Auswirkungen auf dem Markt begrenzt 

(sogenannte „stop-loss-Regelung“). Die Eintrittsschwelle eines solchen Instrumen-

tes wäre hoch – jenseits des heute bekannten 200-Jahres-Schadens. Wir spre-

chen hier von Ausnahme-Katastrophen mit einem versicherten Schadenvolumen 

deutlich über 30 Milliarden Euro. 

 

Wie dieses Interventionsmodell konkret gestaltet werden kann, muss vor dem Hin-

tergrund der europäischen Versicherungsregulatorik und der Vorschriften zur 

Rechnungslegung intensiv betrachtet werden. Ob es hierzu eines Markteingriffs 

durch einen echten staatlich getragenen Rückversicherer im Sinn der französi-

schen Caisse centrale de réassurance (CCR) bedarf ist fraglich. Wahrscheinlich 

dürfte eine deutlich niedrigschwelligeres Instrument ausreichend sein. 

 

Insofern interpretieren wir Ziffer 2 des Antrages der Fraktion der CDU/CSU nicht 

als Aufruf zum Markteintritt durch den Staat einschließlich Gründung einer deut-

schen „CCR“, sondern als Appell, eine staatliche Rückdeckung für den o.g. Größt-

schadenfall einzurichten. 

 
2.3 Einmalige Opt-Out-Regelung für Bestandsverträge 

 

Richtigerweise verweist der Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf die Privatauto-

nomie als Grundpfeiler des deutschen Zivilrechts. Er schließt sich dabei dem Opt-

Out-Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft grundsätzlich an. 

 

Vor diesem Hintergrund dürfen wir zunächst noch einmal betonen, dass der Opt-

Out-Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft ein Teil eines dreiteiligen 

Gesamtkonzeptes ist. Darüber hinaus sieht unser Vorschlag keine dauerhafte ge-

setzliche Ermächtigung zu einer „Zustimmungsfiktion“ vor, sondern es geht um ei-

nen einmaligen, gut geplanten und kommunikativ von Bund und Ländern begleite-

tet Umstellungsvorgang (einmalige gesetzliche Ausnahme). 

 

Die gesetzliche Verankerung ist notwendig, da mit der vorgeschlagenen Lösung 

der eherne Grundsatz, dass Schweigen keine Willenserklärung darstellt, für diesen 

konkreten Fall umgekehrt würde. In der Abwägung zwischen den betroffenen 

Rechtsgütern erscheint diese Ausnahme im Vergleich anderen diskutieren Option 

(u.a. Pflichtversicherung) als milderes Mittel. Eine dauerhafte Verankerung aber 
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wäre weder erforderlich noch verhältnismäßig i.e.S. Sie würde im Gegenteil Ver-

trauen in die Versicherungswirtschaft untergraben, weil die Versicherungsneh-

mer/-innen sich in ihrer Privatautonomie beschnitten fühlten. Dies kann gerade 

nicht im Sinne einer Verbesserung des Versicherungsschutzes sein. 

 

 

 

Berlin, den 4. März 2024 


